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Ueber 5°/<> dieser Rekruten können gar nicht lesen, nahe 5°/„ gar

nicht schreiben und ganz nahe 3°/„ können gar nicht rechnen. Von den
3 k Mann, die nicht lesen können, gehören 28 der katholischen

und 3 der reformirten Konfession an.
Möge man vor diesen traurigen Thatsache» die Augen nicht

verschließe»

Literatur.
Die ehemalige Herrschaft Haldcnstcin, ein Beitrag zur Geschichte ter rbätischen

Bünte, von I. Bott, Lehrer an der Kantonsschule. Chur, bei L. Hitz.
(120 Seiten, Preis t Fr. kl) Ct.)
Es kann nicht in der Aufgabe des Monatsblattes liege», tie literarischen

Erscheinungen überhaupt zu verfolgen und den Lesern desselben einläßliche Be-
sprechnnge» n»t molivirte Urtheile darüber vorzulegen. Wen» aber, wie in

vorliegendem Falle, Erzeugnisse inländischen Forscherfleißcs zn Tage treten »nd wen»
sie dazu heimatliche Verhältnisse betreffe», dann dürfte es in der Pflicht des

Monatsblattes liegen, wenigstens seine Leser auf diese Erscheinungen aufmerksam

zu mache».

Zn der vorliegenden historischen Skizze der ehemaligen Herrschaft Haldenstein

theilt uns der auf dem Gebiete der vaterländische» Geschichte kundige
Verfasser, Hr. Prof. Bott, einleitend zunächst eine kurze Beschreibung der Frciherr-
schaft mit und erörtert dann der Reihe »ach die Negiernngsfolge der einzelnen

Echloßherren, die Stellung derselbe» zn ihre» Untergebene», das Verhältniß
beider Tkeile zu den beschirmenden Orten und endlich die gerichtlichen Institutionen

der Frciherrschaft. Neben mancher andern interessanten Episode, die im

Vorbeigehe» Erwäbnung findet, wird a» passender Stelle auch des „rhätischen

Philanthropins" gedacht, was um so mehr zu billigen ist, als nach unserm Dafürhalten

diese Unterrichlsanstalt weder genügend bekannt, noch in verdienter Weise

geschätzt ist. Da der Raum es uns an diesem Orte nicht gestattet, dem Verlaufe
der Arbeit auch nur in übersichtlicher Weise zu folgen, bemerken wir nur noch, daß

wir des Verfassers Darstellung für sehr gelungen halte» : selbst kleinliche Vorfälle,

wie sie in der Geschichte einer Freiherrschaft dieses Umfangs unvermeidlich

find, theilte der Verfasser in einer Weise mit, daß man sie gerne und mit
Aufmerksamkeit liest. Der historische Werth der Arbeit dagegen dürfte am ehesten

dadurch dargethan sein, daß der Verfasser überall aus urkundlichen Quellen
geschöpft hat.

Es wird gewiß Jedermann des Verfassers Ansicht theilen, .daß nur durch

.emsiges Sammeln und Verarbeiten des Stoffes zu einer Anzahl Einzelge-

.schichte» ehemaliger Herrschastssitze und Gerichte des Kantons die Abfassung

.einer B ü » d » e r g e s ch i ch t e, wie sie dermalen feblt, ermöglicht werte. ' Da
aber dieses .Sammeln nnd Verarbeiten' des Stoffes meist eine mühevolle
Arbeit ist, so wird auch Jedermann, der von vorliegender Monographie Einsicht
nimmt, mit uns in der Ansicht übereinstimmen, daß der Verfasser sich um die

vaterländische Geschichtsknnde durch diese Arbeit ein neues Verdienst erworben

und daß er im Interesse der Sache fortfahren möchte, allfällige Mußestunden

diesem Gebiete zu widme».


	Literatur

